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halb derer die Verbände Rückmeldung an 
die BÄK geben sollten. Die Frist ist nun 
auf den 2. Oktober verschoben, informiert
Reinhardt in einem Schreiben an die Ver-
bände, das dem Ärztenachrichtendienst 
(änd) vorliegt.

Darin geht er auch auf häufi g geäußerte 
Kritikpunkte ein – zum Beispiel auf die
Tatsache, dass die Preise für die neue Ge-
bührenordnung mit der PKV verhandelt 
werden mussten. Die Politik habe eine Ei-
nigung zwischen Ärzteschaft und Ver-
band der Privaten Krankenversicherung 
(PKV) zur Vorbedingung für eine Novelle 
gemacht, erinnert Reinhardt. „Dieses Junk-
tim wird uns seitdem von allen Gesund-
heitsministern und Parlamentariern un-
abhängig von der Parteizugehörigkeit ent-
gegengehalten – bis heute. Angesichts 
der Tatsache, dass die GOÄ eine staatliche 
Verordnung ist, kann man dieses Junktim 
mit vollem Recht hinterfragen. Die Ärzte-
schaft hat es jedoch in den früheren Jah-
ren akzeptiert. Zur vollen Wahrheit gehört,

dass die Ärzteschaft Anfang der 2000er- 
Jahre diesen Weg sogar selbst themati-
siert hatte“, so der Kammerchef.

Eingeständnis der Nicht-Einigung

Die Verhandlungen mit der PKV liefen seit 
vielen Jahren in unterschiedlicher perso-
neller Besetzung. „Deshalb ist es nun an 
der Zeit, zu einem Ergebnis zu kommen. 
Wir können der Politik (und auch unseren 
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen) nicht
mehr vermitteln, dass weitere jahrelange 
Verhandlungen erforderlich sind. Diese 
Auskunft würde letztlich (und durchaus 
verständlich) nur als verkapptes Einge-
ständnis der Nicht-Einigung aufgefasst. 
Es ist auch absolut unrealistisch, von wei-
teren hingezogenen Verhandlungen bes-
sere Ergebnisse zu erwarten“, warnt Rein-
hardt.

Deswegen seien in den letzten eineinhalb 
Jahren intensive Gespräche mit der PKV 
geführt worden. Es sei schlicht nicht mög-

Reinhardt: „Die Arbeit mit der jetzigen 
GOÄ ist für die große Mehrzahl der Ärz-
tinnen und Ärzte hoch unbefriedigend." 
Zuletzt hatten immer mehr Verbände von 
gefährlichen Verwerfungen berichtet, die 
sie im Gebührenordnungskatalog ent-
deckt haben wollen. Starke Kritik wurde 
auch an der kurzen Frist geäußert, inner-

Der Bundesärztekammerpräsident zur GOÄ-Reform

Warnung vor dem Scheitern
Insbesondere in den Reihen der Facharztverbände wird die Kritik an der neuen GOÄ immer lauter. Nun reagiert die 
Bundesärztekammer (BÄK) auf die Lage: Kammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt räumt den Verbänden mehr Zeit für 
Rückmeldungen ein – und warnt vor einem Scheitern der Reform.
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lich gewesen, die 165 Verbände auch an 
diesen abschließenden Gesprächen zu be-
teiligen. „Das wäre weder mit einem rea-
listischen Zeitplan noch mit dem Charak-
ter finaler Gespräche vereinbar gewesen. 
Ich darf für mich in Anspruch nehmen, die 
Verbände über die letzten Jahre in einem 
früher nie gekannten Ausmaß beteiligt zu 
haben. Gemeinsam haben wir ein Gebüh-
renverzeichnis und arzteigene Bewertun-
gen erarbeitet. Dies war nun der Ausgangs-
punkt und die Grundlage für unsere letz- 
ten Gespräche mit dem PKV-Verband. Wir 
haben die ärztlichen Positionen in diesen 
Gesprächen mit aller Entschiedenheit und 
der gebotenen Härte vertreten.“ Es liege 
jedoch in der Natur der Sache, dass am 
Ende solcher Gespräche ein Kompromiss 
stehen müsse. Im Ergebnis sei es aber ge-
lungen, den im Jahr 2017 schon einmal 
dem Grunde nach konsentierten Progno-
serahmen (plus 5,8 % +/- 0,6 %) zu er-
weitern und zu öffnen. „Für die ersten 
drei Jahre gehen beide Seiten nun von 
einem Anstieg des Gesamtvolumens von 
13,2 % aus (rund 1,9 Mrd. Euro). Wichtig 
ist, dass dies kein Budget ist, sondern eine 
Prognose. Jede Rechnung, die auf Basis 
der neuen GOÄ rechtskonform gestellt 
wird, ist ab dem Zeitpunkt der Einführung 
voll zu bezahlen und auf Basis des Versi-
cherungsvertrages zu erstatten“, betont 
der Kammerchef.

Grundlegender Charakter bleibt

Genauso wichtig sei, dass die BÄK alle 
Versuche habe abwehren können, den 
grundlegend neuen Charakter der neu 
entwickelten GOÄ zu verändern: „Aus 
einer von Abrechnungsausschlüssen und 
einem überholten und begrenzten Ge-
bührenverzeichnis geprägten GOÄ wird 
nun eine GOÄ mit einem hochdifferen-
zierten, ärztlich entwickelten Gebühren-
verzeichnis. Auf Abrechnungsausschlüsse 
wird in einem Maße verzichtet, das viel 
Verantwortungsbewusstsein bei der An-
wendung der GOÄ erfordern wird. Vor 
allem aber erhält mit der neuen GOÄ die 
ärztliche Zuwendung zum Patienten in 
Anamnese, Beratung und Untersuchung 

endlich wieder den Stellenwert, den sie 
verdient.“
 
Gerade in Richtung der Fachärzte betont 
der Kammerpräsident, dass die GOÄ keine 
„Facharztkapitel“ wie der Einheitliche Be-
wertungsmaßstab (EBM) habe. Für fast 
alle Arztgruppen gelte, dass sie Gebüh-
rennummern aus mehreren Kapiteln ab-
rechnen könnten und sollten. Deswegen 
sei kein direkter Rückschluss aus einem 
Kapitel auf das wirtschaftliche Ergebnis 
einer Fachgruppe und erst recht nicht ei-
ner einzelnen Ärztin, eines einzelnen Arz-
tes möglich. „Auch scheinbar auf der Hand 
liegende Vergleiche mit der bestehenden 
GOÄ und umso mehr mit dem EBM stim-
men in vielen Fällen nicht, weil die teils 
völlig unterschiedliche Struktur der Ver-
zeichnisse solche Vergleiche zu einer hoch-
komplexen Angelegenheit macht. Bitte 
melden Sie sich bei uns, bevor Sie hier zu 
möglicherweise unzutreffenden Schluss-
folgerungen kommen“, bittet Reinhardt. 
Die Ärzteschaft stehe nun vor einer wich-
tigen Weichenstellung. An diesem Punkt 
gelte es, die Alternativen sorgfältig abzu-
wägen: „Die Arbeit mit der jetzigen GOÄ 
ist für die große Mehrzahl der Ärztinnen 
und Ärzte hoch unbefriedigend. Wer trotz-

dem hofft, alles könne so weitergehen wie 
bisher („Spatz in der Hand“), sollte sich 
nicht täuschen. Jenseits aller Diskussionen 
um eine Bürgerversicherung ist der poli-
tische Zuspruch für eine Einheitsgebühren-
ordnung in den letzten Jahren kontinuier-
lich und parteiübergreifend gestiegen.“
 
Unabhängig davon, was noch in dieser 
Wahlperiode geschehen könne, seien die 
Parteien derzeit damit beschäftigt, ihre 
Wahlprogramme für die kommende Bun-
destagswahl zu entwerfen. „Wenn sich 
BÄK und PKV in diesem Herbst immer 
noch nicht geeinigt haben, wird in einem 
breiten politischen Spektrum auch derer, 
die eine Bürgerversicherung ablehnen, 
die Bereitschaft wachsen, sich Lösungen 
jenseits der GOÄ zu öffnen. Dazu kann 
eine Einheitsgebührenordnung ebenso 
gehören, wie eine Öffnung für einzelver-
tragliche Regelungen zwischen Versiche-
rungsunternehmen und Ärztinnen und 
Ärzten oder Ärztegruppen.“ Was der Ver-
lust einer verbindlichen privatärztlichen 
Gebührenordnung für den freien Beruf 
bedeuten würde, müsse nicht erst erläu-
tert werden. Die Ärzteschaft habe nun 
die Möglichkeit, mit einer Einigung end-
lich wieder Bewegung in den politischen 
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Prozess für die GOÄ-Novellierung zu brin-
gen. „Zuletzt ist parteiübergreifend die 
Erkenntnis gewachsen, dass nach jahr-
zehntelangem Stillstand Handlungsbe-
darf besteht. An einem gemeinsamen 
Vorschlag von BÄK und PKV, der zudem 
auch mit der Beihilfe abgestimmt wurde, 
kommt die Politik nicht leicht vorbei, zu-
mal alle Sachargumente auf unserer Seite 
sind. Eine Einigung zeigt der Politik, dass 
die Ärzteschaft handlungs- und gestal-
tungsfähig ist. Dies stärkt unsere Mitwir-
kungsmöglichkeiten auch im weiteren Pro-
zess einer GOÄ-Novellierung.“

Wenn eine neue GOÄ in Kraft tritt, können
in der neuen Gemeinsamen Kommission 
mit der PKV die Auswirkungen beobach-
tet werden. „Wir können mit gemeinsa-
men Abrechnungsempfehlungen und Vor-
schlägen zu Anpassungen der GOÄ rea-
gieren – auf Basis Ihrer Rückmeldungen 
und ohne dass wir von PKV und Beihilfe 
überstimmt werden können. Dabei bleibt 
der Charakter der GOÄ als staatliche Ver-
ordnung und Wesensmerkmal unseres 
freien Arztberufs erhalten“, gibt Reinhardt
den Verbänden zu denken. 

Quelle: adp-Newsletter, änd 
vom 25.09.2024

In einer Analyse der GOÄ-Reform des Kieler Gesundheitsökonomen Prof. Dr. Thomas 

Drabinski, Leiter des Instituts für Mikrodaten-Analyse (IfMDA), im Jahr 2022 hat sich die 

Redaktion in der Ausgabe 2/2022, Seite 20 ff., in diesem Zusammenhang mit Marktver-

sagen und Staatsversagen im Gesundheitswesen auseinandergesetzt. 

„Marktversagen im Gesundheitswesen kann durch private Akteure der Gesundheitswirt-

schaft ausgelöst werden. Private Akteure sind Unternehmen, Gemeinschaften und In-

teressenvertretungen, die nicht Teil der unmittelbaren oder mittelbaren (z. B. Selbstverwal-

tung) Staatsverwaltung sind. Marktversagen bedeutet, dass vor allem Preismechanismen 

des Marktes gestört sind und im Ergebnis Finanzmittel nicht optimal allokiert werden.“

Marktversagen 

Ein Marktversagen könnte nach Meinung Drabinskis z. B. auf dem Markt der Vergütung 

privatärztlicher Leistungen (GOÄ) dann vorliegen, wenn der Vergütungsmechanismus 

zwischen Anbietern, das sind Ärzte vertreten durch die Bundesärztekammer (BÄK), und 

Nachfragern, das sind PKV-Patienten vertreten durch PKV-Unternehmen, keine kosten-

deckenden bzw. nicht ausreichend gewinnbringende Preise für die Anbieter bereitstellt. 

In der Folge steige die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem PKV-Markt ärztliche Leistungen 

nicht mehr patienteneffi zient angeboten werden können, da anhaltende Fehlvergütungen

zu Ineffi zienzen bei Behandlungsmenge und –qualität führten. Drabinski: „Liegt Markt-

versagen persistent vor, so kann es durch gesundheitspolitische Instrumente, d. h. durch 

Eingriffe des Staates, korrigiert werden.“

Staatsversagen

Staatsversagen im Gesundheitswesen wird durch Staatsakteure der (un)mittelbaren Staats-

verwaltung ausgelöst. Staatsakteure sind der Gesetzgeber (z. B. Bundestag), die festge-

legten exekutiven Organe (z. B. BMG, Bundbehörden, direkt staatlich kontrollierte Unter-

nehmen wie z. B. die gematik) sowie die diversen (gemeinsamen) Selbstverwaltungen auf 

Kostenträger- und Leistungserbringerseite. Zu einem Staatsversagen kann es kommen, 

wenn Staatsakteure auf den Gesundheitsmärkten wie Unternehmen zentralplanerisch 

tätig werden und sich daraus ein volkswirtschaftlicher Outcome zeigt, der ineffi zienter 

ist als der Outcome einer marktwirtschaftlichen Koordination.

Für Drabinski liegt klar ein Marktversagen vor: Die Arbeit der privaten Verhandlungspart-

ner habe zu keinem umgesetzten Ergebnis geführt. Eine bepreiste GOÄ-Novelle nach dem 

aktuellen medizinisch-technischen Stand liege auch nach über zehn Jahren Arbeit nicht 

vor. Dieses persistente Marktversagen könnte durch Eingriff des Staates, z. B. des Bundes-

gesundheitsministeriums (BMG) behoben werden. Allerdings seien keine Absichten des 

BMG bekannt geworden, die zur Behebung beitragen könnten (Anm. d. Red: Die Aussage 

stammt aus dem Jahr 2022).

Fazit

Die GOÄ-Novelle ist für Professor Drabinski ein Paradebeispiel für simultanes Markt- und 

Staatsversagen. „Treffen beide Versagensbereiche wechselseitig aufeinander, so kann 

dieser doppelte Versagenszustand noch für längere Zeit fortdauern. Aus Perspektive der 

Leistungsanbieter bedeutet dies, dass sie weiterhin nach einer veralteten GOÄ abrechnen 

und Kostensteigerungen bei Personal und Material praxisintern oder durch abrechnungs-

technische Graubereiche refi nanzieren müssen.

Quellen: BDIZ EDI konkret 2/2022, änd-Nachrichtendienst

Marktversagen und Staatsversagen im Gesundheitswesen?
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